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Sind Kosten für eine Erstausbildung doch als Werbungskosten absetzbar?

Presseinformation

Diese Frage versucht der Bundesfinanzhof laut Mitteilung des Neuen Verbandes der 

Lohnsteuerhilfevereine e.V. derzeit in einem anhängigen Verfahren zu klären. Von einem positiven Urteil würden vorrangig Studenten profitieren. 
Seit 2004 sind Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Erstausbildung  bzw. Erststudium nur noch begrenzt als Sonderausgaben absetzbar. Der Abzug von Werbungskosten wird seither nur noch in bestimmten Fällen gewährt. Werden die Aufwendungen als Werbungskosten anerkannt, sind diese jedoch in voller Höhe absetzbar. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Belastungen als vorweggenommene Werbungskosten in ein anderes Steuerjahr vor- oder zurück getragen werden können. Das ist dann sinnvoll, wenn die Aufwendungen zu keiner steuerlichen Entlastung führen, weil keine oder nur geringe Lohnsteuern entrichtet wurden. Auf Studenten und Azubis mit schulischer Ausbildung trifft das oft zu. 
Der Verband empfiehlt Betroffenen, eine Steuererklärung einzureichen und die Kosten ihrer Ausbildung als Werbungskosten zu beantragen. Bei Ablehnung sollte Einspruch eingelegt und unter Angabe des Aktenzeichens (VI R 79/06) Ruhen des Verfahrens zu beantragt werden. 

Wer Fragen zu dieser Thematik hat, kann sich im Rahmen einer  Mitgliedschaft an eine der zahlreichen örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine wenden. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden.
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